

Fragenpapier für die Überarbeitung der drei Lebensordnungen Taufe - Ehe und Trauung - Bestattung und Sterbe- und Trauerbegleitung

Einleitung

Liebe Mitglieder von Bezirkskirchenräten und Bezirkssynoden, Pfarrkonventen und Arbeitsgruppen zur Erarbeitung einer Stellungnahme,
im Zusammenhang mit den Gesprächen über die Weiterentwicklung der Kasualpraxis der Evangelischen Landeskirche in Baden zeigte sich, dass eine Revision der drei Lebensordnungen „Taufe“, „Ehe und kirchliche Trauung“ sowie „Bestattung, Sterbe- und Trauerbegleitung“ an mehreren Stellen ansteht. Dieses Diskussionspapier stellt dafür eine Reihe von Änderungsvorschlägen zur Diskussion. Dazu sollen Rückmeldungen aus Gemeinden und Bezirken eingeholt und eingearbeitet werden, bevor die Landessynode eine Entscheidung über eine Neufassung der Lebensordnungen trifft.
Dieses Fragenpapier bezieht sich auf die vorliegenden Entwürfe für die Neufassung der drei Lebensordnungen. Diese Entwürfe für die Neufassung weisen die traditionelle Dreiteilung „1. Wahrnehmung der Situation“, „2. Biblische Grundlagen und theologische Orientierungen“ und „3. Regelungen für die Praxis“ auf. Die beiden ersten Kapitel jeder der drei Lebensordnungen liegt jeweils als fortlaufender Text vor, das dritte Kapitel ist in Form einer Synopse dargestellt, in der die Änderungen zur bisherigen Lebensordnung dokumentiert werden. Alle diese Texte stehen zum Download bereit unter www.ekiba.de/lebensordnungen.
Die Überarbeitungen der ersten beiden Kapitel aller drei Lebensordnungen orientieren sich an den bisherigen Lebensordnungen und am Entwurf der Rahmenordnung „Orientierung im kirchlichen Leben“, der von der Union Evangelischer Kirchen (UEK) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) erarbeitet wurde. Bei den biblisch-theologischen Orientierungen wurden meist nur redaktionelle Änderungen gegenüber den bisherigen Lebensordnungen vorgenommen. Die hier vorgeschlagenen Neufassungen leisten jedoch eine Aktualisierung hinsichtlich der „Wahrnehmung der Situation“. Größere, auch substanzielle Änderungen werden bei den Regelungen für die Praxis vorgeschlagen. Die vorliegenden Synopsen verdeutlichen, wie sich die in diesem Fragenpapier dargestellten grundlegenden Themen auf Änderungen im Regelungstext auswirken – dies ist dort jeweils in roter Farbe markiert. Die Synopsen zeigen auch Änderungsvorschläge redaktioneller Art auf – dann in grüner Farbe markiert.
Rückmeldungen aus Gemeinden und Kirchenbezirken sind erwünscht zu jeweils allen drei Teilen der drei Überarbeitungsvorschläge, am detailliertesten aber zu den Regelungen. Um die Rückmeldungen in ihrer möglichen Vielfalt gut zusammenstellen und vergleichen zu können, werden in diesem Fragenpapier grundlegende Änderungen im Regelungsteil zur Diskussion gestellt. 


Um die Rückmeldungen vergleichen zu können, ist es wichtig, 
· dass Sie zu den hier formulierten Fragen Stellung nehmen. Sie müssen nicht zu allen Fragen Stellung nehmen, aber sollten Ihre Stellungnahme an den Fragen orientieren. 
· Ergänzend dazu können Sie am Ende eines Abschnitts auch darüber hinausgehende, allgemeine Rückmeldungen geben. 
· Wenn Sie Änderungsvorschläge als gut erleben, sollten Sie dies mit einem kurzen Satz dokumentieren. 
· Kritik an den Änderungsvorschlägen sollten Sie kurz begründen, damit sie besser nachvollzogen werden kann.
Ihre Rückmeldung muss der Bezirkskirchenrat beraten und verabschieden und bis Ende Juli 2025 an den Evangelischen Oberkirchenrat zurücksenden. Nur bei fristgerechtem Eingang kann sie im weiteren Prozess berücksichtigt werden.
Sie können Ihre Rückmeldung direkt in dieses Papier eintragen oder auch über eine Microsoft-Forms-Umfrage abgeben. Die Umfrage finden Sie unter https://forms.office.com/e/FfhSKQvJrW
Dieses Fragenpapier ist in mehrere Kapitel gegliedert: In Kapitel A macht die grundlegenden Prinzipien, welche die Entwürfe für eine Neuformulierung der drei Lebensordnung prägen, transparent und stellt sie zur Diskussion. Kapitel B behandelt Fragen, die alle Lebensordnungen gleichermaßen betreffen. Dann folgen in Kapitel C bis E jeweils Fragestellungen, die sich jeweils mit den einzelnen Lebensordnungen „Taufe“, „Ehe und Trauung“ und „Bestattung und Sterbe- und Trauerbegleitung“ befassen.



Grundsätzliches
Der hier vorgelegte Entwurf zur Überarbeitung der Lebensordnungen verdankt sich verschiedenen Grundüberlegungen:
A1. Kasualien wurden lange Zeit als kirchliche „Amtshandlungen“ verstanden. Als solche konnten sie gewährt oder verweigert werden - bspw. auch, wenn eine Kasualie nicht in der eigenen Parochialgemeinde stattfinden sollte. Schon seit längerem gibt es hier einen theologischen Paradigmenwechsel: Kasualien werden zunehmend als Segenshandlungen verstanden, als ein kirchliches Angebot, die Bedeutung des christlichen Glaubens für die eigene Lebenssituation zu entdecken. Ziel kirchlichen Handelns soll es deshalb nicht sein, den Zugang zu Kasualien zu reglementieren und zu erschweren. Stattdessen sollen Menschen auch bei Kasualien die evangelische Kirche als zugewandt und für ihr Leben relevant erleben. Eine weiterentwickelte Kasualpraxis ist darum Teil einer gesamtkirchlichen Transformationsstrategie, die in einer ausdifferenzierten und individualisierten Gesellschaft Kirche nah bei den Menschen und mitten in der Welt erfahrbar machen will. 
A2. Diese veränderte Sichtweise bringt eine größere Offenheit bei der Gestaltung von Kasualgottesdiensten mit sich. Was deren Form, Ort und Zeit betrifft, soll es künftig möglich sein, stärker auf die Wünsche von Kasualbegehrenden einzugehen. In Kooperationsräumen ergeben sich dabei Möglichkeiten zur Schwerpunktsetzung.
A3. Die stärkere Ausrichtung an Kasualbegehrenden beinhaltet eine grundsätzliche Service-Orientierung. Hier hat bereits das am 1.7.2023 in Kraft getretene Kasualgesetz einige wesentliche Änderungen gebracht - z.B. die so genannte Fürsorgezuständigkeit und die Ersetzung des Entlassscheins (Dimissoriale) durch ein geregeltes Informationsverfahren. 
A4. Wie bisher sollen Kasualien nur von Personen mit einer Berufung ins Amt der Verkündigung durchgeführt werden (Pfarrer*innen, Diakon*innen, Prädikant*innen mit entsprechender Ausbildung, Prediger*innen landeskirchlicher Gemeinschaften mit einsprechender Berufung).
A5. Kasualien sind eine wichtige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen und sie an Übergängen in ihrem Leben zu begleiten. Dabei kann und soll sich zeigen, dass Gottes Gnade bedingungslos allen gilt. Deswegen stellt sich die Frage des Zusammenhangs zwischen einzelnen Kasualien und Kirchenmitgliedschaft. Dieses Diskussionspapier macht bei den jeweiligen Kasualien dazu Vorschläge.
Fragen zu Abschnitt A: 
Können Sie die in den Punkten A1 bis A5 dargestellten Grundüberlegungen zur Revision der Lebensordnungen teilen? Wo sehen Sie ggf. die Notwendigkeit, etwas zu ändern?


Alle drei Lebensordnungen/Kirchlichen Ordnungen betreffend
Zum Begriff „Lebensordnungen“
Der bisher verwendete Begriff "Lebensordnungen" erweckt den Eindruck, als könne und wolle die Kirche das Leben ihrer Mitglieder ordnen und regeln. Stattdessen sind damit kirchliche Regelungen gemeint, die eine gewisse Einheitlichkeit bei der Gestaltung der Grundkasualien Taufe, Eheschließung und Bestattung innerhalb der badischen Landeskirche gewährleisten sollen. Deshalb werden sie auch laut Grundordnung Art.65 Absatz 2,5 nach einem Beratungsprozess in der ganzen Landeskirche durch die Landessynode per Gesetz eingeführt.
Daraus ergibt sich der Vorschlag, den Begriff "Lebensordnungen" aufzugeben und künftig für Außenstehende weniger missverständlich von „Kirchliche Ordnungen der Sakramente und Kasualien” zu sprechen und in der konkreten Betitelung dann von „Kirchlicher Ordnung Taufe“ etc..
Fragen zu Abschnitt B1:
Stimmen Sie dieser Veränderung in der Begrifflichkeit zu?
Haben Sie ggf. andere Vorschläge?


Gleichbehandlungsgebot
Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden hat am 23. April 2016 folgenden Beschluss gefasst: „Die Evangelische Landeskirche in Baden versteht sich als inklusive Kirche, die in menschlicher und theologischer Vielfalt im Geist Jesu unterwegs ist. In ihr sind alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität willkommen.“ Dennoch kam es in den letzten Jahren dazu, dass Kindern von homosexuellen Paaren die Taufe verweigert wurde oder Trans-Personen gewünschte Kasualien nicht gewährt wurden. Deshalb wird vorgeschlagen, in alle drei Lebensordnungen/Kirchlichen Ordnungen ein Gleichbehandlungsgebot aufzunehmen:
Alle, die für sich oder Angehörige die Taufe / eine kirchliche Hochzeit / eine kirchliche Trauerfeier oder Bestattung wünschen, sind gleichberechtigt zu behandeln, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Alter, körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder anderen Unterscheidungsmerkmalen. Ein diskriminierendes Verhalten ist auch im Zusammenhang mit Kasualanfragen und der Durchführung von Kasualien nicht statthaft.
Manche nehmen bipolare Formulierungen wie „Patinnen und Paten“ als Diskriminierung inter- oder transgeschlechtlicher Personen wahr. Um der besseren Lesbarkeit willen wird an einigen Stellen diese Schreibweise trotzdem verwendet, da die in der badischen Landeskirche gültigen Grundsätzen zur Formulierung von Rechtstexten bisher keine Gender-Sternchen vorsehen. 
Fragen zu Abschnitt B2:
Können Sie dem Vorschlag zur Aufnahme eines Gleichbehandlungsgebots zustimmen?
Haben Sie ggf. Änderungsvorschläge am Textentwurf?


Berücksichtigung der Arbeit in Kooperationsräumen 
An verschiedenen Stellen beschreiben die bisherigen Lebensordnungen das Recht der Ältestenkreise, unklare Fälle zu entscheiden oder Regelungen für die Gestaltungen von Kasualien und für Orte und Zeiten festzulegen. Spätestens die Einführung von Kooperationsräumen macht es erforderlich, hier in regionaler Absprache vorzugehen.
Vorgeschlagen wird deshalb folgende Formulierung als Teil aller Ordnungen:
Eine gemeinsam verantwortete Praxis soll im Kooperationsraum abgestimmt werden.
Diese Formulierung nötigt nicht dazu, dass in allen Gemeinden eines Kooperationsraumes gleichermaßen vorgegangen wird; sie möchte aber erreichen, dass es gerade auch in der Verschiedenheit eine abgesprochene und transparent kommunizierte Praxis gibt. Dabei sollen die Anliegen der Kasualbegehrenden berücksichtigt werden.
Frage zu Abschnitt B3:
Können Sie einer solchen Regelung zustimmen?
Falls nicht, was spricht Ihrer Meinung nach dagegen?


Terminologie
In allen Lebensordnungen ist bisher immer wieder von der Pfarrerin / dem Pfarrer die Rede ohne dass berücksichtigt wird, dass inzwischen in der Evangelischen Landeskirche in Baden eine ganze Reihe von Personengruppen zum Predigtamt berufen sind und deshalb Kasualien gestalten: ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer (auch im Ruhestand), Diakoninnen und Diakone, Prädikantinnen und Prädikanten (sofern sie eine entsprechende Zusatzausbildung haben), Predigerinnen und Prediger von landeskirchlichen Gemeinschaftsverbänden oder CVJM-Sekretärinnen und -Sekretäre, die eine landeskirchliche Berufung ins Predigtamt haben. 
Um nicht immer diese Liste aufzählen zu müssen, wird vorgeschlagen, durchgehend von der Person zu sprechen, die für die Kasualie angefragt ist bzw. die die Kasualie durchführt. 
Frage zu Abschnitt B4:
Haben Sie Bedenken gegen diese Terminologie? Warum?
Gibt es ggf. einen Verbesserungsvorschlag?


Orientierung an Agenden
In den bisherigen Lebensordnungen ist davon die Rede, dass die jeweilige Kasualie nach der jeweils geltenden Agende vollzogen wird. Nach badischer Tradition sind Agenden keine Regelwerke, sondern dienen der Orientierung. Entsprechend finden sich in den Ordnungen nun Formulierungen wie
orientieren sich an den jeweils geltenden Agenden
Frage zu Abschnitt B5:
Haben Sie Bedenken gegen diese Terminologie? Warum?
Gibt es ggf. einen Verbesserungsvorschlag?



B6. Orientierung an der Bibel
Ungeachtet der größeren Spielräume für die Gestaltung von Kasualien (s. A2) sind Taufsprüche, Trausprüche und Worte zur kirchlichen Trauerfeier oder Bestattung der Heiligen Schrift zu entnehmen.
Eine entsprechende Formulierung soll in alle drei Lebensordnungen/Kirchlichen Ordnungen aufgenommen werden.
Frage zu Abschnitt B6:
Haben Sie Bedenken gegen diesen Vorschlag? Warum?
Gibt es ggf. einen Verbesserungsvorschlag?



Nur die Lebensordnung/Kirchliche Ordnung Taufe betreffend
Orte und Zeiten der Taufe
Die bisherige Lebensordnung sieht den sonntäglichen Gemeindegottesdienst als Regelfall für Ort und Zeit eines Taufgottesdienstes an und ermöglicht Ausnahmen, die der Ältestenkreis definiert (Artikel 3 Abs.1 LO Taufe).
Vorgeschlagen wird hier eine grundsätzliche Gleichrangigkeit verschiedener Formen von Taufgottesdiensten. 
Entsprechend werden folgende Regelungen in Artikel 3 vorgeschlagen:
( 1 ) 1 Eine Taufe wird in Orientierung an der geltenden Agende vollzogen. 2 Der Taufspruch ist der Bibel zu entnehmen. 3 Taufen finden in einem Gottesdienst statt, es sei denn, es handelt sich um eine der Nottaufe. 4 Dafür eignen sich sowohl allgemeine als auch zielgruppenspezifische Gottesdienste wie auch reine Taufgottesdienste oder Tauffeste. 5 Eine Taufe kann auch an anderen Orten als im Kirchenraum durchgeführt werden.
( 2 ) Eine gemeinsam verantwortete Taufpraxis soll im Kooperationsraum abgestimmt werden.
( 3 ) 1 Findet die Taufe außerhalb der Gemeinde statt, zu der der Täufling gehören wird, wird im Gottesdienst dieser Gemeinde die vollzogene Taufe bekannt gegeben. 2 Die Gemeinde hält für den Täufling und seine Familie Fürbitte.
Fragen zu Abschnitt C1:
Können Sie dieser Gleichrangigkeit verschiedener Formen des Taufgottesdienstes zustimmen?
Können Sie dem Regelungstext zustimmen? Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf?


Aufgabe der Sorgeberechtigten
Erfahrungen zeigen, dass Eltern bzw. Sorgeberechtigte – genauso wie Patinnen und Paten - mit den Erwartungen der Kirche an eine religiöse Erziehung des getauften Kindes häufig überfordert sind. Außerdem bitten auch Eltern ohne Kirchenmitgliedschaft um die Taufe ihres Kindes. Dementsprechend übernimmt bereits seit langem die Kirche eine besondere Verantwortung, um Getaufte mit dem christlichen Glauben vertraut zu machen – beispielsweise durch Tauferinnerungs-, Kinder- und Familiengottesdienste, religionspädagogische Angebote in Kindertagesstätten, Religionsunterricht, Konfirmationsunterricht, Kinder- und Jugendgruppen, Glaubenskurse.
Deswegen wird hier eine zurückhaltendere Formulierung für Artikel 4 vorgeschlagen:
Die Verantwortung der Sorgeberechtigten bei der Taufe von Kindern
1 Die Sorgeberechtigten stimmen im Taufgottesdienst gemeinsam mit Patinnen, Paten und der Gemeinde in das Bekenntnis des christlichen Glaubens ein. 2 Sie verpflichten sich, ihrem Kind den Zugang zur Kirche und zu christlichen Bildungsangeboten zu öffnen, indem sie zum Beispiel für und mit dem Kind beten, es an biblische Inhalte heranführen, mit ihm christliche Lieder singen und an Gottesdiensten und am Leben der Kirche teilnehmen.
Fragen zu Abschnitt C2:
Wie bewerten Sie diese Veränderung im Verständnis der Rolle von Eltern bzw. Sorgeberechtigten?
Können Sie den vorgeschlagenen Formulierungen zustimmen bzw. wo sehen Sie Änderungsbedarf? Warum?


Patenschaft – Version A
Im Neuen Testament wird das Patenamt nicht erwähnt. Patinnen und Paten kommen erst in der Alten Kirche auf, um Täuflinge auf dem Weg zur Taufe zu unterstützen und für sie während Verfolgungen zu bürgen. Im Lauf der Zeit wurde das Patenamt um andere Aspekte erweitert: In Zeiten hoher Sterblichkeit sollten Patinnen und Paten an Stelle der Eltern für deren verwaiste Kinder sorgen; Patinnen und Paten wurden deswegen meist aus dem Familienkreis gewählt. Später wurde die Patenschaft als besondere Ehre verstanden, mit der Eltern andere Personen würdigen konnten. In der bisherigen Lebensordnung definiert die badische Landeskirche das Patenamt dagegen von der christlichen Erziehung her: "Patinnen und Paten haben die Aufgabe, gemeinsam mit den Sorgeberechtigten und der Kirche für die Erziehung des Kindes im christlichen Glauben zu sorgen." Deswegen konnten bislang nur Mitglieder einer christlichen Kirche dieses kirchliche Amt übernehmen und Taufpatinnen und -paten sein. 
Die Empirie zeigt, dass viele Patinnen und Paten mit dem Auftrag zur religiösen Erziehung überfordert sind. Wichtiger als diese Aufgabe ist für Eltern sowieso oft, dass Patinnen und Paten Vertrauenspersonen sind, die die Entwicklung ihrer Kinder begleiten. 
Daran anknüpfend kann eine weiter gefasste Bestimmung von Patenschaft entwickelt werden: Patinnen und Paten als Lebensbegleiter des Kindes. Eine so verstandene Patenschaft kann durchaus die geistliche Lebensbegleitung einschließen (wie Fürbitte, Gespräche über religiöse Themen, gemeinsame Gottesdienstbesuche u.ä.).
Entsprechend wäre zu definieren: Aufgabe der Patinnen und Paten ist es, für den Täufling zu beten und ihn im Leben zu begleiten. Das Gebet für den Täufling kann im Taufgottesdienst konkret eingeübt werden.
Wird die Aufgabe von Patinnen und Paten eher als Lebensbegleitung verstanden, passt dazu besser der Begriff Patenschaft als Patenamt.
Eine solch offeneres Verständnis der Patenschaft setzt keine Kirchenmitgliedschaft voraus.
Die Regelungen (Artikel 5) wären entsprechend zu formulieren (Version A):
Patenschaft
( 1 ) 1 Die Übernahme einer Taufpatenschaft ist zugleich eine familiäre und eine kirchliche Aufgabe. 2 Aufgabe der Patinnen und Paten ist es, für den Täufling zu beten und sie oder ihn im Leben zu begleiten. 3 Die Patinnen und Paten sollen Zeuginnen und Zeugen des Taufvollzugs sein und werden zusammen mit den Sorgeberechtigten durch den Segen gestärkt. 
( 2 ) Wird ein Kind getauft, beruft die Kirche in Absprache mit den Sorgeberechtigten in der Regel eine oder mehrere Personen als Patinnen oder Paten.  
( 3 ) 1 Zu Patinnen und Paten sollen die Sorgeberechtigten in der Regel Mitglieder einer christlichen Kirche bitten. 2 Der Nachweis der Kirchenmitgliedschaft durch eine Bescheinigung ist nicht erforderlich.
( 4 ) 1 Es sollen nur Personen als Patinnen und Paten berufen werden, die bereit sind, die unter 1 beschriebenen Aufgaben zu übernehmen. 2 Im Taufgespräch sollen sie mit dieser Aufgabe vertraut gemacht werden. 3 Im Taufgottesdienst sollen sie die Gelegenheit erhalten, für die Täuflinge zu beten. 4 Sie können auch am Ritus des Taufsegens als Mitsegnende beteiligt werden.
( 5 ) 1 Auf Bitten der Sorgeberechtigten können Menschen auch nach der bereits vollzogenen Taufe in die Patenschaft berufen werden, wenn sie die Voraussetzung dazu nach Absatz 4, Satz 1 erfüllen. 2 Die Nachberufung soll durch eine Vorstellung im Gottesdienst mit Gebet und Segen für Täufling und Patin oder Paten vollzogen werden und ist im Kirchenbuch einzutragen.
( 6 ) 1 Die Patenschaft für einen Täufling erfüllt sich mit dessen Konfirmation. 2 Die Beziehung zwischen Patin oder Pate und Getaufter oder Getauftem bleibt oft ein Leben lang lebendig.
In dieser Formulierung des Artikels über die Patenschaft ist bei der gottesdienstlichen Einsetzung von Patinnen und Paten, die nachberufen werden (Abs. 5) aus der Pflicht eine Sollbestimmung geworden, da die gottesdienstliche Einsetzung nicht in allen Situationen die beste Gestaltungsform oder nicht möglich ist.
C3. 	Patenschaft – Version B
Wenn man anders als hier vorgeschlagen die Aufgabe von Patinnen und Paten wie bisher mit dem Auftrag zur christlichen Erziehung verbindet, stößt man in der Praxis auf einige Schwierigkeiten. Viele Eltern finden im Familien- und Freundeskreis keine Personen, die Kirchenmitglieder sind und die sie um die Patenschaft für ihre Kinder bitten könnten. Dies kann bedeuten, häufiger als bisher Taufen ohne Patinnen oder Paten zu vollziehen. Eine weitere Möglichkeit wäre dann, Vertrauenspersonen der Eltern ohne Kirchenmitgliedschaft zwar nicht als Patinnen und Paten, aber als Taufzeuginnen und -zeugen zu würdigen. Als solche können sie durchaus im Taufgespräch und aktiv im Taufgottesdienst beteiligt werden. 
In stärkerer Anlehnung an die aktuell gültige Lebensordnung könnte der entsprechende Artikel 5 so lauten (Version B):
Patenamt und Taufzeugenschaft
( 1 ) 1 Das Patenamt ist ein kirchliches Amt. 2 Patinnen und Paten haben die Aufgabe, gemeinsam mit den Sorgeberechtigten und der Kirche für die Erziehung des Kindes im christlichen Glauben zu sorgen. 3 Die Patinnen und Paten sollen Zeuginnen und Zeugen des Taufvollzugs sein und werden zusammen mit den  Sorgeberechtigten durch den Segen gestärkt.
( 2 ) Wird ein Kind getauft, beruft die Kirche in Absprache mit den Sorgeberechtigten in der Regel eine oder mehrere Personen als Patinnen oder Paten.  
( 3 ) 1 Zu Patinnen und Paten sollen die Sorgeberechtigten Mitglieder der evangelischen Kirche bitten. 2 Auch religionsmündige Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) oder dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) angehörenden Kirche können zum Patenamt gebeten werden. 3 Wo möglich soll die Kirchenmitgliedschaft durch eine Bescheinigung nachgewiesen werden.
( 4 ) 1 Es sollen nur Personen in ein Patenamt berufen werden, die bereit sind, die in Absatz 1 beschriebenen Aufgaben zu übernehmen. 2 Im Taufgespräch sollen sie mit dieser Aufgabe vertraut gemacht werden. 3 Im Taufgottesdienst sollen sie die Gelegenheit erhalten, für den Täufling zu beten. 4 Sie können auch am Ritus des Taufsegens als Mitsegnende beteiligt werden.
( 5 ) 1 Auf Bitten der Sorge-berechtigten können Menschen auch nach der bereits vollzogenen Taufe ins Patenamt berufen werden, wenn sie die Voraussetzung dazu nach Absatz 3 und Absatz 4 erfüllen. 2 Die Nachberufung soll durch eine Vorstellung im Gottesdienst mit Gebet und Segen für Täufling und Patin oder Paten vollzogen werden und ist im Kirchenbuch einzutragen.
( 6 ) 1 Das Patenamt für einen Täufling erfüllt sich mit dessen Konfirmation. 2 Die Beziehung zwischen Pate oder Patin und Getaufter oder Getauftem bleibt oft ein Leben lang lebendig.
( 7 ) Tritt eine Patin oder ein Pate aus der Kirche aus, ruht das Patenamt. 
( 8 ) 1 Wird zur Begleitung des Kinders eine Person von den Sorgeberechtigten gewünscht, die die unter den Absätzen 3 und 4 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann diese als Taufzeugin oder -zeuge gewürdigt werden. 2 Sie kann am Taufgespräch und am Taufgottesdienst beteiligt und in den Segen über Sorgeberechtigte, Patinnen und Paten einbezogen werden. 3 Über die Taufzeugenschaft kann auch ein Gedenkblatt ausgestellt werden.  
In der hier vorgeschlagenen Fassung von Absatz 4 ist die Sollvorschrift gestrichen, dass mindestens eine Patin oder ein Pate Mitglied der evangelischen Kirche sein soll (vgl. aktuelle Lebensordnung, Art.5, Abs.5, Satz 2.)
Fragen zu Abschnitt C3:
Welche der beiden Konzeptionen von Patenschaft bzw. Patenamt überzeugt Sie mehr? Welchen Weg soll die badische Landeskirche hier gehen? Warum?
Wo sehen Sie ggf. die Notwendigkeit zu Änderungen an den vorgeschlagenen Formulierungen?


Vorgehen, wenn die Eltern eines nicht religionsmündigen Kindes keine Kirchenmitglieder sind
Bisher wird die Kirchenmitgliedschaft zumindest eines Elternteils vorausgesetzt oder – wenn kein Elternteil Kirchenmitglied ist – die Existenz von Patinnen oder Paten, die die christliche Erziehung des Kindes garantieren. So lautet Art.7, Abs.2 bisher:
1 Die Taufe eines Kindes, dessen Sorgeberechtigte keiner Kirche angehören, darf nur vollzogen werden, wenn Patinnen, Paten oder andere Gemeindeglieder bereit und in der Lage sind, die Verantwortung für die christliche Erziehung des Kindes zu übernehmen. 2 Diese müssen die Voraussetzung für das Patenamt nach Artikel 5 erfüllen. 3 Andernfalls muss die Taufe abgelehnt werden.
Wenn zukünftig die Verantwortung für die christliche Erziehung eines Kindes primär bei der Kirche gesehen wird (s.o. C2 und C3), kann auf diese Voraussetzungen verzichtet werden.
Daraus ergibt sich der Vorschlag, diese Regelung zu streichen. 
Frage zu Abschnitt C4:
Wie stehen Sie zum Vorschlag, Artikel 7, Abs.2 der bisherigen Lebensordnung zu streichen?


Taufe und Abendmahl – Version A
Bisher ist die Zulassung zum Abendmahl eine Rechtsfolge der Taufe (Artikel 11, Abs. 2 der bisherigen Lebensordnung Taufe). Wer getauft ist, kann am Abendmahl teilnehmen. Das gilt unabhängig vom Lebensalter und damit auch für Kinder, wie die Evangelische Landeskirche in Baden bereit 1977 festgehalten hat. Die altersgerechte Vorbereitung auf das Abendmahl kann auch im Gottesdienst selbst geschehen. 
Die Taufe lässt sich theologisch als eine sog. gestreckte Handlung verstehen, als ein Weg mit mehreren Stationen. Diese führen einerseits zur Taufe hin und markieren andererseits den Weg der Getauften (dazu gehören dann auch Kasualgottesdienste wie Konfirmation, Hochzeit, Trauerfeier bzw. Bestattung). Soll die Zulassung zum Abendmahl auch für Menschen möglich sein, die sich auf dem Weg zur Entscheidung für die Taufe befinden? Um diese Option deutlicher zu machen, könnte Artikel 11 Absatz 2 folgendermaßen lauten (Version A):
1 Mit der Taufe ist die Zulassung zum Abendmahl verbunden. 2 Auch wer sich auf dem Weg zur Entscheidung für die Taufe befindet, kann zum Abendmahl eingeladen werden. 3 Über diese erweiterte Möglichkeit der Zulassung entscheidet der Ältestenkreis im Benehmen mit der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer. 4 Im Gottesdienst obliegt die aktuell konkrete Entscheidung den jeweiligen liturgisch Verantwortlichen. 5 Der Abendmahlsteilnahme soll eine altersgemäße Vorbereitung vorausgehen.
C5. Taufe und Abendmahl – Version B
Darüber hinaus ist zu fragen, ob das Abendmahl nicht für alle geöffnet werden sollte, die die Nähe Jesu Christi suchen; schließlich ist er es, der an seinen Tisch einlädt (sog. Offenes Abendmahl).
Dann könnte die Formulierung für Artikel 11 Absatz 2 folgendermaßen lauten (Version B): 
1 Mit der Taufe ist die Einladung zum Abendmahl verbunden. 2 Auch wer als noch nicht getaufte Person die Nähe Jesu Christi sucht, kann zum Abendmahl eingeladen werden. 3 Ein solches “offenes” Abendmahl setzt eine grundsätzliche Entscheidung des Ältestenkreises voraus. 4 Im Gottesdienst obliegt die aktuell konkrete Entscheidung den jeweiligen liturgisch Verantwortlichen. 5 Der Abendmahlsteilnahme soll eine altersgemäße Vorbereitung vorausgehen. 
Fragen zu Abschnitt C5:
Wie beurteilen Sie die Frage der Zulassung/Einladung zum Abendmahl?
Können Sie dem ersten Vorschlag (Version A) für die Neufassung der Regelung zustimmen? Wenn nicht, warum?
Können Sie dem zweiten Vorschlag (Version B) für die Neufassung der Regelung zustimmen? Wenn nicht, warum?
Haben Sie ggf. Änderungsvorschläge?


Pop-Up-Taufen
Inspiriert durch die Praxis skandinavischer Kirchen und ausgehend von der Erzählung von der Taufe des äthiopischen Kämmerers (Apg 8,26-39) werden in mehreren deutschen Landeskirchen derzeit „Spontan-Taufen“ ohne langfristige Vorbereitung durchgeführt (manchmal auch „Pop-Up-Taufen“ oder „Drop-In-Taufen“ genannt). Soll diese Praxis in der Evangelischen Landeskirche in Baden eröffnet und in der Lebensordnung geregelt werden? Dann muss die in Art.2 geregelte Taufvorbereitung auch für ein Gespräch unmittelbar vor der Taufe ermöglicht werden.
In Artikel 2 Absatz 1 wäre demnach einzufügen: 
Die Taufvorbereitung kann auch unmittelbar vor der Taufe stattfinden.
Alle sonst gültigen Voraussetzungen für die Taufe (das Einverständnis beider Sorgeberechtigten, nicht bereits getauft zu sein etc.) müssen auch in einem solchen Fall sichergestellt werden.
Frage zu Abschnitt C6:
Soll die Möglichkeit von Spontan-Taufen durch Einfügen eines eigenen Satzes ausdrücklich eröffnet werden?
Warum haben Sie ggf. Bedenken? 


Eher redaktionelle Änderungen
In der diesem Papier beigefügten Synopse zwischen bisheriger „Lebensordnung Taufe“ und dem Vorschlag für eine „Kirchliche Ordnung Taufe“ sind weitere, eher redaktionelle Veränderungen grün markiert.
Fragen zum Abschnitt C7:
Wie stehen Sie zu den grün markierten redaktionellen Änderungen?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? Warum?


Weiterer Veränderungsbedarf
Frage zu Abschnitt C8:
Sehen Sie über die in diesem Papier grundsätzlich gestellten Fragen hinaus (in der Synopse rot markiert) weiteren Veränderungsbedarf bei der Lebensordnung / Kirchliche Ordnung Taufe?


Entwurf für Teil 1 „Wahrnehmung der Situation“
Frage zu Teil 1 „Wahrnehmung der Situation“:
Sind Sie mit der gefunden Formulierungen einverstanden?
Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf? - Bitte machen Sie dazu konkrete Vorschläge!


Entwurf für Teil 2 „Biblische Grundlagen und theologische Orientierungen“
Frage zu Teil 2 „Biblische Grundlagen und theologische Orientierungen“:
Sind Sie mit der gefunden Formulierungen einverstanden?
Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf? - Bitte machen Sie dazu konkrete Vorschläge!


Nur die Lebensordnung Ehe und kirchliche Trauung betreffend
Begrifflichkeit
Es wird vorgeschlagen, statt von einer „(kirchlichen) Trauung“ durchgehend von einer „kirchlichen Hochzeit“ zu sprechen.
Dies soll verdeutlichen, dass der evangelische Hochzeitsgottesdienst im Gegensatz zur standesamtlichen Trauung keinen eheschließenden Charakter hat, sondern in diesem Gottesdienst ein bereits verheiratetes Paar seine Verbindung vor Gott und der anwesenden Gemeinde bekräftigt und durch den Segen gestärkt wird.
Zugleich greift diese Begrifflichkeit stärker den allgemeinen Sprachgebrauch auf, in dem kaum noch von Trauungen, stattdessen aber von Hochzeiten die Rede ist (z.B.: Hochzeitsmessen).
Fragen zu Abschnitt D1:
Können Sie diesem Vorschlag für eine andere Begrifflichkeit zustimmen?
Wenn nein, warum nicht?


Örtlichkeiten für kirchliche Hochzeiten
Die bisherige Lebensordnung macht keine Aussagen über mögliche Orte für die Feier einer kirchlichen Hochzeit, weil vom Regelfall der Feier in einem Kirchenraum ausgegangen wird. Wenn stärker auf die Wünsche und Bedürfnisse von Kasualbegehrenden eingegangen werden soll (vgl. oben A2), empfiehlt es sich, andere Orte ausdrücklich mit in den Blick zu nehmen.
Darum wird vorgeschlagen, in Artikel 3 folgenden Absatz einzufügen:
1 Die kirchliche Hochzeit wird in der Regel in einem Kirchengebäude oder Gottesdienstraum gefeiert. 2 Findet der Hochzeitsgottesdienst an einem anderen Ort (Event-Location, Park usw.) statt, ist für eine dem Gottesdienst entsprechende Gestaltung des Ortes zu sorgen.
Fragen zu Abschnitt D2:
Können Sie dem Vorschlag zustimmen?
Wenn nein, warum nicht?
Haben Sie ggf. Änderungsvorschläge?


Hochzeiten in der Karwoche
Traugottesdienste in der Karwoche sind grundsätzlich auszuschließen. Auch wenn den Wünschen von Kasualbegehrenden so weit als möglich entsprochen werden soll, wird an dieser Stelle die kirchliche Identität berührt. 
Es wird vorgeschlagen, folgenden Absatz in Artikel 3 aufzunehmen, um Pfarrerinnen und Pfarrern die Begründung einer Absage gegenüber anfragenden Paaren zu erleichtern:
In der Karwoche sollen keine kirchlichen Hochzeiten stattfinden.
Die Sollbestimmung lässt bei besonders begründeten Einzelfällen Spielräume zu.
Fragen zu Abschnitt D3:
Können Sie diesem Vorschlag zustimmen?
Wenn nein, warum nicht?


Standesamtliche Eheschließung als Voraussetzung einer kirchlichen Hochzeit?
1875 wurde die standesamtliche Trauung in Deutschland per Gesetz zur Voraussetzung für eine kirchliche Hochzeit erklärt. Diese Regelung wurde mit der Änderung des Personenstandsgesetzes im Jahr 2009 aufgehoben. Trotzdem hat die EKD die Gliedkirchen in einer Orientierungshilfe dazu aufgefordert, nur Hochzeitsgottesdienste für standesamtlich getraute Paare durchzuführen: https://www.ekd.de/pm213_2009_ev_eheverstaendnis.htm 
Der verbindliche, auf Dauer angelegte, ausschließliche und freiwillige Charakter der Ehe wird durch die standesamtliche Trauung gesichert. Bei jedem Paar, das eine kirchliche Hochzeit wünscht, wäre sonst einzeln zu klären, ob das jeweilige Beziehungsverständnis dem evangelischen Eheverständnis entspricht. Außerdem soll durch die vorausgehende standesamtliche Trauung dem Missverständnis vorgebeugt werden, eine kirchliche Hochzeit habe einen ehestiftenden Charakter mit rechtlichen Folgen.
Dementsprechend hält dieser Entwurf weiterhin an der standesamtlichen Trauung als Voraussetzung für eine kirchliche Hochzeit fest.
Dennoch soll es möglich sein, auch unverheiratete Paare zu segnen. Bei einem solchen Segnungsgottesdienst soll allerdings auf liturgische Elemente verzichtet werden, die als ehestiftend missverstanden werden können.
Vorgeschlagen werden deshalb die folgenden beiden Absätze in Artikel 4:
( 1 ) Eine kirchliche Hochzeit ist möglich, wenn beide Ehepartner dies wünschen und die standesamtliche Eheschließung oder die Eintragung der Lebenspartnerschaft zuvor stattgefunden hat.
( 2 ) Paare, die nicht standesamtlich getraut sind, haben die Möglichkeit, ihre Beziehung in einem Gottesdienst segnen zu lassen.  
Fragen zu Abschnitt D4:
Können Sie diesem Vorschlag zustimmen?
Wenn nein, warum nicht?
Haben Sie ggf. Änderungsvorschläge?


Kirchliche Hochzeit auch ohne Kirchenmitgliedschaft?
Die bisherige Lebensordnung hält fest, dass eine kirchliche Hochzeit nur möglich ist, wenn mindestens eine Person des Brautpaares Mitglied der evangelischen Kirche ist.
Es wird vorgeschlagen, auf diese Voraussetzung zu verzichten und den bisherigen Absatz 2 in Artikel 4 zu streichen.
Menschen ohne Kirchenmitgliedschaft wird damit eine kirchliche Hochzeit ermöglicht. In einer für sie bedeutsamen Lebenssituation können sie Erfahrungen mit der evangelischen Kirche und dem christlichen Glauben machen.
Dies entspricht dem oben genannten Verständnis von Kasualien (vgl. A1 bis A3).
Auch wenn die Kirchenmitgliedschaft als Voraussetzung gestrichen wird, ergibt sich kein Anspruch auf die Durchführung einer kirchlichen Hochzeit für Paare, die nicht zur Kirche gehören. Im Gespräch ist zu klären, welche Motivation das Paar leitet, ob die Anfrage deswegen abzulehnen ist oder möglicherweise auch der Kircheneintritt ein konsequenter Schritt wäre.
Fragen zu Abschnitt D5:
Können Sie diesem Vorschlag zur Öffnung der kirchlichen Hochzeit auch für Nicht-Kirchenmitglieder zustimmen?
Wenn nein, warum nicht?


Eher redaktionelle Änderungen
In der diesem Papier beigefügten Synopse zwischen bisheriger „Lebensordnung Ehe und kirchliche Trauung“ und dem Vorschlag für eine „Kirchliche Ordnung Hochzeit“ sind weitere eher redaktionelle Veränderungen grün markiert.
Fragen zum Abschnitt D6:
Wie stehen Sie zu den zusätzlich vorgeschlagenen grün markierten redaktionellen Änderungen?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? Warum?


Weiterer Veränderungsbedarf
Frage zu Abschnitt D7:
Sehen Sie über die in diesem Papier grundsätzlich gestellten Fragen hinaus (in der Synopse rot markiert) weiteren Veränderungsbedarf in der Lebensordnung Ehe und kirchliche Trauung / Kirchliche Ordnung Hochzeit?


Entwurf für Teil 1 „Wahrnehmung der Situation“
Frage zu Teil 1 „Wahrnehmung der Situation“:
Sind Sie mit der gefunden Formulierungen einverstanden?
Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf? - Bitte machen Sie dazu konkrete Vorschläge!


Entwurf für Teil 2 „Biblische Grundlagen und theologische Orientierungen“
Frage zu Teil 2 „Biblische Grundlagen und theologische Orientierungen“:
Sind Sie mit der gefunden Formulierungen einverstanden?
Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf? - Bitte machen Sie dazu konkrete Vorschläge!


Nur die Lebensordnung/Kirchliche Ordnung Trauerfeier, Bestattung, Sterbe- und Trauerbegleitung betreffend
Unterscheidung von Trauerfeier und Bestattung
Die Vielfalt der Bestattungsformen hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Der Gottesdienst zum Gedenken an die verstorbene Person (Trauerfeier) und die Beisetzung von Sarg oder Urne (Bestattung) werden teilweise getrennt vollzogen. Auf der einen Seite gibt es Trauerfeiern, bei denen die Bestattung zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Ort – vielleicht sogar ohne kirchliche Begleitung – vollzogen wird. Auf der anderen Seite gibt es kirchliche Bestattungen in kleinen Formaten, denen keine eigene Trauerfeier vorausgeht. Für die begriffliche Klarheit wird vorgeschlagen in der Lebensordnung/Kirchliche Ordnung zwischen Bestattung und Trauerfeier zu unterscheiden.
Fragen zu Abschnitt E1:
Können Sie dieser Unterscheidung von Trauerfeier und Bestattung zustimmen?
Wenn nein, welche andere Sprachform schlagen Sie vor?


Inhaltliche Beschreibung der Trauerfeier bzw. des Bestattungsgottesdienstes
Zur Gestaltung des Bestattungsgottesdienstes gab es in der bisherigen Lebensordnung nur folgenden Satz (Artikel 3, Absatz 1):
Der Bestattungsgottesdienst wird nach der Ordnung der geltenden Agende gehalten.
Um biblisch-theologische Elemente aus Teil 2 der Lebensordnung aufzunehmen, wird folgende Ergänzung vorgeschlagen:
1 Trauerfeiern und Bestattungsgottesdienste orientieren sich an der geltenden Agende. 2 Dabei soll die biblische Hoffnung auf die Auferstehung der Toten zur Sprache kommen und das zu Ende gegangene Leben des verstorbenen Menschen gewürdigt werden, um den Angehörigen Trost zu spenden. 3 Die Angehörigen können zur individuellen Mitgestaltung ermutigt werden. 4 Individuelle Musikwünsche sollen wertschätzend berücksichtigt werden, solange sie nicht der christlichen Verkündigung entgegenstehen. 5 In die Gestaltung bringt die Kirche die Tradition des gemeinsamen Singens und des personalen Musizierens ein.
Entsprechend der badischen Agendentradition wird die Agende als Orientierung erwähnt (vgl. B6).
Fragen zu Abschnitt E2:
Können Sie diesen Ergänzungen zustimmen? Ggf. warum nicht?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? 


Bestattungsort und öffentlicher Charakter der Trauerfeier
Bisher war es üblich, dass Trauerfeiern in Friedhofskapellen oder in Kirchen stattgefunden haben und dadurch selbstverständlich öffentlich waren. Inzwischen haben auch Bestattungsinstitute Trauerhallen eingerichtet und die Orte für Trauerfeiern werden vielfältiger. Deshalb wird vorgeschlagen, in Artikel 3 einen eigenen Absatz einzufügen, der dies aufgreift:
Kirchliche Trauerfeiern und Bestattungen sind öffentliche Gottesdienste. Sie können in besonderen Fällen auch in anderen Räumlichkeiten als einer Kirche oder Kapelle stattfinden, wobei der öffentliche Charakter und die Würde des Gottesdienstes zu wahren sind.
Fragen zu Abschnitt E3:
Können Sie diesen Ergänzungen zustimmen? Warum ggf. nicht?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? 


Größe der Trauerfeier
Immer wieder kommt es vor, dass nur wenige Menschen an einer Trauerfeier teilnehmen. Dies könnte dazu führen, dass die Sinnhaftigkeit solcher Trauerfeiern in Frage gestellt wird. Deshalb wird vorgeschlagen, in Artikel 3 folgenden Absatz einzufügen:
Auch wenn nur wenige Angehörigen teilnehmen, soll eine kirchliche Trauerfeier stattfinden. 
Fragen zu Abschnitt E4:
Können Sie diesen Ergänzungen zustimmen? Warum ggf. nicht?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? 


Bestattung Verstorbener ohne Angehörige
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ohne Angehörige sterben, die sich um eine kirchliche Trauerfeier kümmern. Daher wird vorgeschlagen, die folgende Ergänzung in Artikel 3 vorzunehmen:
Für Trauerfeiern von Verstorbenen ohne Angehörige soll die Kirche Mitverantwortung übernehmen. 
Fragen zu Abschnitt E5:
Können Sie diesen Ergänzungen zustimmen? Warum ggf. nicht?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? 


Trauerfeier oder Bestattung Verstorbener, die aus der Kirche ausgetreten sind oder kein Kirchenmitglied waren
Evangelische Kirchenmitglieder haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine kirchliche Trauerfeier bzw. Bestattung. Auf Wunsch von Angehörigen sollen kirchliche Trauerfeiern und Bestattungen aus seelsorglichen Gründen aber auch dann möglich sein, wenn Verstorbene aus der Kirche ausgetreten oder kein Kirchenmitglied waren. Dazu wird folgender Text für Artikel 4, Absatz 4 vorgeschlagen:
1 Kirchliche Trauerfeiern oder Bestattungen von Verstorbenen, die keiner christlichen Kirche angehörten, können auf Wunsch der Angehörigen stattfinden, wenn das Verhältnis der Verstorbenen zum christlichen Glauben und zur Kirche so war, dass dies zu verantworten ist. 2 Solche Trauerfeiern oder Bestattungen unterliegen keinen Einschränkungen in der äußeren Form (Amtstracht, Glocken). 3 Der Wille des oder der Verstorbenen soll bei der Entscheidung berücksichtigt werden. 4 Die Person, die von den Angehörigen angefragt ist, berät sich zur Entscheidungsfindung mit den erreichbaren Mitgliedern des Ältestenkreises. 5 Der Ältestenkreis kann dazu auch Grundsätze formulieren und die konkreten Entscheidungen an die Personen delegieren, welche die Trauerfeier oder die Bestattung durchführt. 6 Absprachen im Kooperationsraum und im Kirchenbezirk werden berücksichtigt.
Fragen zu Abschnitt E6:
Können Sie diesen Formulierungen zustimmen? Warum ggf. nicht?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge?


Trauerfeiern ohne Begehren der Angehörigen
Manchmal wünschen Angehörige keine kirchliche Trauerfeier oder Bestattung, obwohl die verstorbene Person zur Kirchengemeinde gehörte. Deswegen wird folgende Ergänzung für Artikel 4 vorgeschlagen:
Falls die nächsten Angehörigen eines verstorbenen Kirchenmitglieds eine kirchliche Trauerfeier oder Bestattung ablehnen, weitere Angehörige, Freunde oder die Gemeinde diese jedoch wünschen, soll nach einer geeigneten Form für eine Trauerfeier gesucht werden.
Fragen zu Abschnitt E7:
Können Sie diesen Ergänzungen zustimmen? Ggf. warum nicht?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? 


Eher redaktionelle Änderungen
In der diesem Papier beigefügten Synopse zwischen bisheriger „Lebensordnung Bestattung, Sterbe- und Trauerbegleitung“ und dem Vorschlag für eine „Kirchliche Ordnung Trauerfeier, Bestattung, Sterbe- und Trauerbegleitung“ sind weitere eher redaktionelle Veränderungen grün markiert.
Fragen zum Abschnitt E8:
Wie stehen Sie zu den zusätzlich vorgeschlagenen grün markierten redaktionellen Änderungen?
Wo haben Sie ggf. alternative Vorschläge? Warum?


Weiterer Veränderungsbedarf
Frage zu Abschnitt E9:
Sehen Sie über die in diesem Papier grundsätzlich gestellten Fragen hinaus (in der Synopse rot markiert) weiteren Veränderungsbedarf in der Lebensordnung / Kirchliche Ordnung Trauerfeier, Bestattung, Sterbe- und Trauerbegleitung?


Entwurf für Teil 1 „Wahrnehmung der Situation“
Frage zu Teil 1 „Wahrnehmung der Situation“:
Sind Sie mit der gefunden Formulierungen einverstanden?
Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf? - Bitte machen Sie dazu konkrete Vorschläge!


Entwurf für Teil 2 „Biblische Grundlagen und theologische Orientierungen“
Frage zu Teil 2 „Biblische Grundlagen und theologische Orientierungen“:
Sind Sie mit der gefunden Formulierungen einverstanden?
Wo sehen Sie ggf. Änderungsbedarf? - Bitte machen Sie dazu konkrete Vorschläge!




Wenn Sie diese Datei für eine Rückmeldung verwenden, dann geben Sie bitte noch folgende Auskünfte:
In welchem Kirchenbezirk sind Sie verortet?

Für welches Gremium bzw. welche Gruppe geben Sie diese Rückmeldung ab (Bezirkskirchenrat, Bezirkssynode, Ältestenkreis, Pfarrkonvent...)? 

Nennen Sie bitte eine Ansprechperson für Rückfragen:

Geben Sie bitte die Email-Adresse der Ansprechperson an
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